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Der neue Schweizerische Republikaner.

Montag, den f October i8oi. Siebentes Quartal. Den 12 Vendemià. X»

Helvetische Tagsatzung.
Zwölfte Sitzung, 29. Herbstmonat.

Präsident: Kühn.
Die Behandlung der Bittschriften ans den Distrik-

ten Bern, Oberfeftigm, Inlerlaken, Brienz und Ober,

hasli, um Wiederaufnahme der Deputaten diefer Di»
strikte in die Bernische Cantonstagsatzung, wird vor-

genommen, und von der Tagsatzung beschlossen: über

dieses Begehren nicht einzutreten.

Die Berachung über die Grundlagen der Verfaf.
fung, nach Anleitung des Commißionalgulachtens (S.
S. 6;g,) wird eröffnet.

Auf den Antrag eines Mitglieds wird »die In.
tegrität des helvetischen Gebietes" als
erste Hauptgrundlage der Verfassung festgefczt.

Es wird zwcylens als Grundlage angenommen:
»Die helvetische Republik bildet nur
einen Staat."

Drittens wird folgender Artikel angenommen: E s

giebt n n r ein h e l v e ti fch e s S t a a ts b à r.
gerrecht,und keincpolitischenCa n ton s.

Bürgerrechte."
Dreyzehnte Sitzung, zo. Herbftmonat.

Präsident: Kühn.

Auf den Antrag eines Mitglieds, in Betreff der

ehegestern an die Tagsatzung gelangten Zuschrift des

Fürstabts Pancratius von St. Gallen, wird beschloss

fen: in dieselbe nicht einzutreten, sondern sie an den

Vollz. Rath zu überweisen.

Die Berathung über die Grundlagen der Verfaf.
sung wird fortgesejt, und folgender vierter Artikel an-

genommen;
»Die Souverainität steht bey der

Gesamtheit des helvetischen Volks; die
Ausübung derselbe» ist unter d e n r 0 n.

stitutionellen Bedingungen und Vor-
schriften, einer Tagsatzung und et-
nein Senate, die nach den verfasfungs.
m àfsig e n F 0 r m e n e r wähl t w o r v e n, an.
vertraut. "

Vierzehnte Sitzung, 1. Wcinmonat.

Präsident: Kühn.
Der Erziehungsrath des Cantons Leman übersendet

folgende Denkschrift: Rapport clu Lonleil ä'Lcluca.
tion clu Lanton clu sssman, lur l'äeat àss êcolsz clan»

ce Lanwn, lur lez travaux et chr lez vues gui l'ont
àirigê.

Die Berathung über die Grundlagen der Verfassung
wird fortgefezr, und folgender fünfter Artikel auge,
nom men :

»Der Senat hat den nothwendigen
V 0 rfchla g d e r G efet ze, erholt darüber
die Bemerkungen der oberstenBehörde
jedes Cantons ein, und legt seine Ge.
fetz es v or fch lâ g e von diese» Bemerkn«,
gendegleitet, derTagfatzung vor, wel,
cher die endliche Entscheidung zukämt."

Fünfzehnte Sitzung, 2. Weimn.
Präsident: Kühn.

Der Präsident legt der Versammlung folgende an
sie eingelangte Schriften vor:

1. Bittschrift des Distrikts Mendris, um Einver-
leibung des Distrikts Riva in den Distrikt Mendris.

2. Wunsch der Gemeinde Afcona im Canton Tefsin,
Hauptort einer Unterabtheilung des Cantons zu werden.

Zuschrift der Handwerker der Gemeinde Zürich,
die Handwerkspolizey betreffend.

4. Vorstellung der Zchndeigenthümer der Gemeinde
Schafhausen, m Betreff der Zehndangelegenheit.
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Eine Botschaft des V. N., die eine Einftage ent.

halt, Über den eigentlichen Sinn des Beschlusses vom
-6. Sept., über die Förmlichkeit der an die Tag-
satzung gerichteten Bitt. und Zuschriften, und zugleich
die Einladung, es dußfalls bey den bestehenden Ge.
setzen bewenden zu lassen, wird der Reglemenlscvm-

mißion überwiesen.

Die Berathung über die Grundlagen der Verfassung
wird fortgesezr, und folgende Artikel werden angenomen :

Art. 6. Die Tagsatzung kvmt ordent-
sicher Weise jedes Jahr auf den ersten
Brachmouat zusammen; a u sse r o r d e nt.
sicher Weise nur wenn entweder die
M e hrheil d e r Ca nto ne, eine solcheZu-
sammenberufung begehrt, oder wenn
si e d e r Se n at für nothwendig er ach t e t."

Art. 7. „Die Ta g satzung besteht aus
Deputirten a l le r Can tone, derenZahl
nach dem Verhältniß der Bevölkerung
der C a n t 0 n e se st q e s e z t werden fol !."

Art. 8. „Ihre Mitglieder werden in
den Cantonenaus diejenige Art ge.
w â h l t, w 1 e si e i n j edcm Canton durch
die Canionsorganisation best im t ist."

Art. 9. „Der Senat hat neben dem
V s r sch la g d e r G e se tz e a u ch die allge-
meinen Regierungsmaßregeln zu be.
schli essen."

Art. 10. ^Ein von ihm gewählter A us-
schuß de sse l be n (kleiner Rath) besorgt die
eigentliche V 0 Mie h u ng. "

Gesetzgebender Rath, 2. September:
Präsident: G mür.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B- Gesetzgeber! Ihrem heutigen Decretsvorschkage,

kraft dessen dem B. Hs. Joachim Ackermann aus dem

Langrüth C. Thurgäu gestattet werden soll, sich mit
der Bniderstochter finer verstorbenen Frau, Anna
Skraubin von Bucrüli, zu verchlichen, findet der

Vollz, Rath nichts beyzufügen, und ladet Sie ein,
diesen Vorschlag zum wirklichen Decret zu erheben. —
Diesem Aulrag wird entsprochen (S. dass. S. 627).

Die Finanzeommißion erstattet den Bericht über die

bey ihr zurükgebliebneu Geschäfte, welcher für z Tage
«ruf den Canzlcylisch gelegt wird.

Ein Gutachten gleicher Commission über mehrere

Gütervertäufe für die Schuldentilgung vom Stift St.
Gallen; und

Ein Gutachten die Cnminalgesetzgr Commißion über
die Strafmilderung der Magdalena Molliet geb. Gachct
von Ccrniat, werden ebenfalls reglementmäßig auf den
Canzleytisch gelegt.

Nach angehörtem neuen Bericht der Constitutions,
Commißion wird der Gesitzvorschlag zu Bestimmung
der Verhältnisse und Arbeiten der bevorstehenden hclveti.
schen Tagsatzung in folgender Abfassung zum Gesetze
erhoben :

Der gesetzgebende Rath,
In Erwägung, daß die durch das Decret vom 28.

Heum. lczlhin auf den 7. dieses Monats festgesezte Er»
öffnung der zur Annahme einer Verfassung für die
helvetische Republik zusammenberufencn allgem. helvetis..
Tagsatzung einer nähern gesetzlichen Verfügung bedarf;.

Nach Anhörung seiner zu Enlwersuiig organischer Ge.
setze für den Verfassungsentwurf ernannten Commißion ;,

verordnet!
r. Die in kraft des Gesetzes vom 2. Heum. ernann.

ten Landesdcpulirlcn zur allgemeinen helvetischen Tag»
satzung werden sich am 7. d. MonalS, Vormittags um
,r> Uhr auf dem Gemeindehaus in Bern, als dem
Versammlungsort' ihrer Sitzungen einfinden.

2. Sobald diese Landesdeputirieu in ihrer Mehrzahl,
allda versammelt sind, wird ein Mitglied des Voliz.
Ralhs, das kein Landesdeputirter ist, im Namen der
provisorischen Regierung die Sitzung dieses Tages crcffì
neu; die Vollmachten der Mitglieder der Taqsatzung
werden unter seinem Vorsitze untersucht, und wenn
Zweifel über die Gültigkeit solcher Vollmachten oder
tie Gesetzlichkeit der Wahlen sich erheben würden, so

hat die Versammlung darüber zu entscheiden. Die
Canzley des gesetzg. Rathes wird die Secrcrairsgeschäfte
der Versammlung so lange sie darüber nichts anders
verfügt, besorgen.

z. Wenn die Vollmachten untersucht und die Mehr»
heit der Tagsatzung als gültig anerkannt sind, so soll
der Präsident im Namen der provisorischen Regierung
den am 29. May lezrhin promulgirten Verfassungs«
Entwurf, nebst den darauf Bezug habenden Schriften'
vorlegen und ihr anzeigen, daß sie berufen sey, sich

darüber zu berathen, und durch ihren Entscheid die,
endliche verfassungsmäßige Ordnung der Dinge in der
helvetischen Republik festzusitzen.

4. Er wird hierauf die Tagsatzung einladen, durch,
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